
653

Amtsblatt 33/30. November 2020

B 1207 B

Inhalt Seite

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich VI/42
Brauerei in der Tegernseer Landstr. 337 653

Öffentliche Ausschreibung
Trägerschaftsauswahlverfahren  
des Alten- und Service-Zentrums Hasenbergl 654

Öffentliche Ausschreibung
Asylsozialbetreuung und KiJuFa  
Unterstützungsangebote 
in der dezentralen Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4
13. Stadtbezirk Bogenhausen 657

Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes  
mit Grünordnung Nr. 2017c  
der Landeshauptstadt München
Bahnlinie München-Lenggries (östlich)
Zielstattstraße (nordwestlich)
– Planungsrechtliche Sicherung des Fußwegs 
zur Unterführung Zielstattstraße
vom 19. November 2020 662

Nichtamtlicher Teil 663 

Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
22.07.2020 beschlossene Änderung des Flächennutzungs-
planes mit integrierter Landschaftsplanung für den  
Bereich VI/42 Brauerei in der Tegernseer Landstr. 337 – 
wurde mit Hinweisen von der Regierung von Oberbayern 
mit Bescheid vom 09.11.2020 - Az. 3-34.1-4621-M-1/20 – 
gemäß § 6 des Baugesetzbuches genehmigt. 

Die Änderung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuches wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung 
und der Zusammenfassenden Erklärung vom Tag der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung an zur Einsicht beim  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung – Hauptabteilung I, 
Blumenstraße 31 (Eingang Angertorstraße 2), III. Stock, Zim-
mer 323, während der Dienststunden (Montag mit Donnerstag 
von 9.30 bis 15.00 Uhr, Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr) bereit-
gehalten. Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-
19-Pandemie wird um vorherige telefonische oder elektronische 
Terminvereinbarung unter 0 89/2 33-22583 bzw. per E-Mail  
unter plan.fnp@muenchen.de gebeten. Außerhalb dieser  
Zeit räume können Termine zur Einsichtnahme für die Zeiten 
Montag mit Freitag ab 6.30 Uhr und bis 20.00 Uhr vereinbart 
werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Flächen-
nutzungsplanänderung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 215 des Baugesetzbuches:

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche  
Ver letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des  
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemein-
de unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

München, 16. November 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung 
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Öffentliche Ausschreibung
Trägerschaftsauswahlverfahren des Alten- und Service-
Zentrums Hasenbergl

Ausgangssituation und Planungsstand:
Mit Beschluss der Vollversammlung vom 19.03.2014 (Sit-
zungsvorlage Nr. 08-14 / V 13860) wurde die Errichtung eines 
Alten- und Service-Zentrums (ASZ) Hasenbergl am Standort 
Stanigplatz im 24. Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl be-
schlossen. Das Kommunalreferat wurde darin beauftragt, mit 
der DIBAG Industriebau AG über Anmietung bzw. Erwerb von 
Räumlichkeiten für ein ASZ am Stanigplatz zu verhandeln. 
Das Sozialreferat wurde beauftragt, für das ASZ Hasenbergl 
den Träger über ein Trägerschaftsauswahlverfahren zu ermit-
teln. Da sich der Baubeginn verzögert hat, wurde am 
18.12.2019 in der Vollversammlung des Stadtrats nochmals 
beschlossen, an der Planung und Schaffung des ASZ festzu-
halten. Die Auswahl des Trägers des ASZ Hasenbergl und die 
Bereitstellung der benötigten Mittel für die Ersteinrichtungs-
kosten werden voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2021 vom 
Stadtrat beschlossen. 

Der Baubeginn ist nun in 2020 erfolgt, die Fertigstellung wird 
voraussichtlich im 2. Quartal 2022 sein. Die Räume für das 
ASZ Hasenbergl werden nach Fertigstellung durch das Kom-
munalreferat angemietet. Das zukünftige ASZ ist von gewach-
senen Wohngebieten umgeben. Das Gebäude umfasst ein 
ASZ, einen Kindergarten und 49 Wohneinheiten (Mietwohnun-
gen). 

Bevölkerungsstruktur:
Im Dezember 2019 lebten im Stadtbezirk 24  62.069 
Bewohner*innen. Die Anzahl der ab 65-Jährigen im Stadtbe-
zirk 24 beträgt zum Stand 31.12.2019 11.243 Personen und 
entspricht 18,1 % der Bevölkerung im Stadtbezirk. Damit liegt 
der Stadtbezirk 24 über dem gesamtstädtischen Durchschnitt 
von 17,2 %. Die Anzahl der über 80-Jährigen im Stadtbezirk 
24 beträgt zum 31.12.2019  3.916 Personen und entspricht 
6,3 % der Bevölkerung im Stadtbezirk. Damit liegt die Anzahl 
der Personen über 80 Jahren im Stadtbezirk 24 ebenfalls über 
dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 5,2 %1.
Laut Prognose wird die Zahl der ab 65-Jährigen im Stadtbe-
zirk 24 bis 2040 auf rund 15.195 Personen ansteigen, was ei-
nen Bevölkerungsanteil von 16 % entspricht und damit unter 
dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 17,7 % liegt. Die 
Zahl der ab 80-Jährigen im Stadtbezirk 24 wird bis 2040 auf 
4.615 Personen ansteigen, was einen Bevölkerungsanteil von 
4,9% entspricht und leicht unter dem städtischen Durch-
schnitt von 5,1 % liegt.

Jahr

Altersgruppe

Gesamt0 – 17- 
Jährige

18 – 64- 
Jährige

65 – 79- 
Jährige

ab 80- 
Jährige

2017 10.980 39.236 7.735 3.579 61.530

2025 12.457 46.073 7.771 4.344 70.645

2030 15.089 52.753 9.108 4.193 81.143

2035 15.566 53.704 10.064 4.171 83.505

2040 18.122 61.581 10.579 4.615 94.897

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung; eigene Berechnungen  
Wohnberechtigte Bevölkerung im Stadtbezirk 24

Bauliche Informationen und Raumnutzungen:
Das geplante ASZ wird derzeit in 80933 München, Stanigplatz 
7-9 gebaut und insgesamt über eine Fläche (BGF) von 732 m² 
verfügen. Das ASZ wird über einen Begegnungsraum mit  
Cafeteria, eine Küche mit Vorratsraum, einen Multifunktions-
raum, einen Gymnastikraum, drei Gruppenräume, vier Büros 
sowie eine bedarfsgerechte Ausstattung an Nebenräumen 
verfügen. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 
gestaltet. Ein Grundrissplan kann auf Wunsch jederzeit gern 
zur Verfügung gestellt werden. Raumüberlassungen an Dritte 
sind zu ermöglichen.

Zielgruppe und Zielsetzung des ASZ Hasenbergl:
Das ASZ ist die regionale Anlaufstelle für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen im Stadtbezirk, derzeit gibt es 32 ASZ in 
München. Die Zielgruppe des ASZ ist darüber hinaus nach 
Lebenssituation und Bedarfslage definiert. Das Angebot ist 
niederschwellig konzipiert und es bestehen intergenerative 
Angebotsverknüpfungen.

Daher ergeben sich folgende Zielgruppen:
 – Ältere Menschen im Stadtteil mit unterschiedlichen Be-

darfslagen
 – Personen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen
 – Institutionen, die auch mit älteren Menschen zu tun haben
 – Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren

Zielsetzungen der ASZ sind:
 – Ältere Menschen beim Erhalt der Selbstständigkeit, der 

psychischen und physischen Gesundheit und beim Verbleib 
in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen.

 – Durch soziale Kontakte Vereinsamung und Rückzug zu ver-
meiden, frühzeitig präventiv wirksam zu agieren und bereits 
im Vorfeld zu Altersthemen umfassend zu beraten.

 – Hochaltrige, psychisch veränderte, demente oder Menschen 
mit Einschränkungen und Behinderungen werden bei der 
Alltagsbewältigung unterstützt und im Sinne eines Case-
Managements begleitet.

1  Vgl. hierzu Aktuelle Daten zu älteren Menschen in der LH München, 
Statistisches Amt, ZIMAS, Hauptwohnsitz bevölkerung, Stand 
31.12.2019
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 – Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, Men-
schen mit Migrationshintergrund und Menschen, die von 
Armut bedroht oder betroffen sind, wird gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht.

 – Selbstbestimmte, aktive Lebensgestaltung im Alter und die 
Solidarität zwischen Generationen und Kulturen werden  
gefördert.

 – Haupt- und ehrenamtliches Engagement wird sinnvoll und 
zum beiderseitigen Nutzen verknüpft.

 – Stadtteilbezogene Lobby- und Lotsenarbeit für ältere  
Menschen wird übernommen und die Öffentlichkeit für die 
Belange älterer Menschen sensibilisiert.

Leistungsangebote der ASZ:
Die derzeit 32 ASZ gehören zur unverzichtbaren Grundaus-
stattung für eine wirksame Daseinsfürsorge für die stetig  
steigende Anzahl älter werdender Menschen. Sie sind An-
sprech partner*innen für jeden älteren Menschen im Stadtteil, 
unabhängig von persönlicher Situation, Herkunft, Religion, 
Behinderung und sexueller Orientierung. Ältere Menschen 
und Angehörige erhalten im ASZ problemorientierte Beratung 
und konkrete Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. 
Die ASZ unterstützen die Senior*innen beim Erhalt ihrer Selbst-
ständigkeit und der psychischen und physischen Gesundheit, 
fördern selbstbestimmte und aktive Lebensgestaltung im Alter 
und den Verbleib in der eigenen häuslichen Umgebung. Ganz-
heitlich ausgerichtete Gruppen-und Kursangebote sowie be-
darfsgerechte Angebote mit Begegnungs- und Veranstaltungs-
charakter (wie z. B. Interessens- oder Gesprächskreise) 
ermöglichen den Aufbau und Aufrechterhalt sozialer Kontakte 
und Netze. Entlastungsangebote für Angehörige von an  
Demenz Erkrankten  gehören ebenso zum Leistungsangebot 
wie interkulturelle und kulturspezifische Angebote für Migran t*in-
nen oder für jüngere Senior*innen, die sich aufs Älterwerden 
vorbereiten wollen oder sich in persönlichen Problemsituatio-
nen befinden.

Die Zahl der Nutzer*innen des ASZ beträgt täglich ca. 70 – 
100 Personen. Zu den Nutzer*innen gehören auch Menschen 
mit Demenzerkrankung und ältere Menschen mit Sinnes- und 
Mobiltätsbehinderungen (mit Rollator, z. T. auch Rollstuhl-
fahrer*innen).

Die Beratung findet auch in aufsuchender Form statt. Die ASZ 
setzen die „Präventiven Hausbesuche“ als zusätzliche, zuge-
hende Beratungsmethode ein.

In vier der 32 ASZ findet seit 2019 Beratung in aufsuchender 
Form im öffentlichen Raum statt (SAVE – Senior*innen aufsu-
chen im Viertel durch Expert*innen).

Die ASZ kooperieren eng mit den anderen Anbietern sozialer 
Dienste für ältere Menschen im Stadtteil, vernetzen ihre Ange-
bote und sorgen innerhalb der Örtlichen Arbeitsgemeinschaf-
ten für Altenhilfe (ÖAG) und REGSAM für eine Abstimmung 
der Angebote und notwendige Hinweise auf offenen Bedarf 
(soziale Lobbyarbeit).

Bürgerschaftliches/Ehrenamtliches Engagement wird in den 
ASZ intensiv gefördert. Ehrenamtliche Helfer*innen werden 
vom ASZ angeleitet und begleitet. Einsatzbereiche für ehren-
amtliche Helfer*innen bestehen sowohl in den ASZ vor Ort als 
auch direkt bei älteren Menschen in deren Häuslichkeit.Darü-
ber hinaus kooperieren die ASZ eng mit den Bildungswerken 
und anderen Fachdiensten und unterstützen Kurs- und Fach-
veranstaltungen in den ASZ-Räumen. Ferner stellt das ASZ im 
Sinne der Quartiersöffnung seine Räumlichkeiten außerhalb 
der Betriebszeiten für bürgerschaftliches Engagement für Ver-
eine, Initiativen und Gruppen zur Verfügung.

Zu einem ASZ gehört ein Angebot einer nichtkommerziellen, 
also nicht auf Gewinn gerichteten Cafeteria. Die Cafeteria er-

möglicht Senior*innen unverbindlich das ASZ-Angebot und 
das Personal kennenzulernen und Vertrauen zu fassen. Darü-
ber hinaus wird über die Cafeteria der Mittagstisch (an min-
destens drei Wochentagen) ausgereicht. Es werden Speisen 
frisch zubereitet und/oder angeliefertes Essen ausgegeben. 
Der Cafeteriabetrieb wird von einer Hausassistenzkraft be-
treut. Die Ausstattung der Küche entspricht einer Profiküche. 
Die Zahl der Mittagstischgäste wird bei ca. 20 bis 70 Personen 
täglich liegen. 

Die ASZ sind Montag bis Freitag ganzjährig, regelmäßig und 
bedarfsorientiert geöffnet. Die Öffnungszeit beträgt mindes-
tens 38 Stunden pro Woche (Kernöffnungszeit).

Die ASZ erweitern laufend und bedarfsgerecht ihre Angebote 
zur Unterstützung der Alltagsbewältigung älterer Menschen.  

Die Personalausstattung in den ASZ beinhaltet: vier Fachstel-
len Sozialpädagogik (davon 1 Stelle mit Leitungsfunktion), 
Vollzeitstelle einer Haus assistenzkraft zur Sicherung des Mit-
tagstisch und erforderlicher kurzfristiger Begleitdienste, eine 
halbe Stelle für eine Verwaltungskraft, und Anteile für eine  
Cafeteria- und Reinigungskraft. Zusätzlich steht eine Planstelle 
für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) zur Verfügung. Eine 
Vielzahl an Ehrenamtlichen unterstützt die Angebote und Ziele 
der ASZ. Ein größerer Teil der Stellen ist in Teilzeit besetzt, 
wobei i.d.R. nicht nach Wechselschichtprinzip gearbeitet wird, 
sondern die Anwesenheit der Mitarbeiter*innen auf das 
Nutzungs aufkommen abgestimmt ist.

Finanzielle Rahmenbedingungen:
Der laufende Betrieb des ASZ wird vom Sozialreferat über  
einen Zuschuss finanziert. Grundlage für die Ausstattung  
eines ASZ sind der Beschluss zum Gesamtkonzept Münchner 
Altenhilfe IV vom 23.11.2017 (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 
09388) und der Beschluss „Innovative Konzepte in der offenen 
Altenarbeit“ vom 18.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 
12444).

Personalausstattung Jahresmittel-
betrag des POR

1 VZÄ Fachstellen Sozialpädagogik in S15 80.670 Euro

3 VZÄ Fachstellen Sozialpädagogik in S11b 3 x 74.510 Euro

0,5 VZÄ Verwaltungsstelle in E6 27.500 Euro

1 VZÄ Hausassistenz in E3 50.510 Euro

1 VZÄ Reinigungskraft in E2 44.600 Euro

Für die Personalkosten stehen damit maximal 426.810 Euro 
zur Verfügung.

Das Budget für die Sachkosten beläuft sich auf maximal 
84.500 Euro. Davon fallen für die Anerkennungsformen für  
Ehrenamtliche, für die Anschubfinanzierung hauswirtschaftli-
cher Versorgung, Teilnahme am Mittagstisch und Förderung der 
Teilnahme an Kurs- und Gruppenangeboten 19.500 Euro an. 

Auswahlverfahren:
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates geprüft. Es wird ein Vergleich der Angebote 
vor allem nach den folgenden Bewertungskriterien vorgenom-
men. Bei der Auswahl des Trägers werden fachliche Kriterien 
in Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als das 
Kriterium der Wirtschaftlichkeit des Angebotes. Das Ergebnis 
des Auswahlverfahrens wird dem Stadtrat der Landeshaupt-
stadt München (Sozialausschuss) in öffentlicher Sitzung zur 
Entscheidung vorgelegt.
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Insbesondere werden folgende Bewertungskriterien  
ausschlaggebend sein:

1. Sozialraum:
Definieren Sie den betreffenden Sozialraum und begründen 
Sie Ihre räumliche Auswahl. Stellen Sie Ihre Kenntnisse über 
den betreffenden Sozialraum und die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen für die Einrichtung dar. Beschreiben Sie 
die möglichen Kooperationen mit bereits bestehenden Vernet-
zungsstrukturen vor Ort.
(3-fach Wertung)

2. Erfahrung und Kenntnisse in der Arbeit mit älteren 
Menschen: 
Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen und Kenntnisse zur bis-
herigen Senior*innenarbeit und deren Struktur (Beratung,  
Unterstützung und Case-Management) und benennen Sie 
Beispiele.
(2-fach Wertung)

3. Konzepte für das Angebot eines Alten-und Service-
Zentrums:
Beschreiben Sie in einem kurzen Konzept die Ausrichtung der 
Angebote und Leistungen des ASZ und stellen Sie beispiel-
haft deren Umsetzung dar. Gehen Sie dabei auch auf Ihre 
Kompetenzen, Werthaltungen und Schwerpunkte ein. Benen-
nen Sie qualitative und quantitative Standards, die bei den  
angebotenen Leistungen des ASZ gesetzt werden sollen.
(3-fach Wertung)

4. Darstellung des Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit:
Stellen Sie dar, wie Sie mit Ihren Angeboten die Bürger*innen 
aus allen Schichten im Quartier erreichen und aktiv beteiligen. 
Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit sehen Sie?
(2-fach Wertung)

5. Personalkonzept der geplanten Einrichtung und  
Qualitätssicherung: 
Stellen Sie Ihre Personalgewinnung und -führung dar, insbe-
sondere im Hinblick auf das Anforderungsprofil der Leitungs-
stelle (planerische, organisatorische und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse), einschließlich der 
Personalführungskompetenzen hinsichtlich Personalentwick-
lung und der interdisziplinären Zusammenarbeit der verschie-
denen Fachkräfte in der Einrichtung (Soziale Arbeit, Verwal-
tung, Hausassistenz, Reinigungskraft). Beschreiben Sie auch 
Ihr Verfahren zum Qualitätsmanagement und die geplanten 
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. 
(3-fach Wertung)

6. Darstellung der Strategie bei der Gewinnung, Qualifi-
zierung und Begleitung von Ehrenamtlichen und bei der 
Vernetzung von ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen 
anhand von konkreten Beispielen
(2-fach Wertung)

7. Darstellung der Umsetzung der Querschnittsaufgaben 
„Gender Mainstreaming“, „Sexuelle Identität“,  
„Inter kulturelle Arbeit“ und „Inklusion“
(1-fach Wertung)

8. Darstellung der besonderen Eignung:
Geben Sie an, warum Sie für die Trägerschaft des  
ausgeschrieben ASZ besonders geeignet sind.
(2-fach Wertung)

9. Bei der Auswahl des Trägers werden Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit dem Umfang 
und der Qualität des Leistungsangebotes sowie die Kost-
entransparenz beurteilt und berücksichtigt:
Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind 
zwingend zu beachten. Die einzusetzenden Mittel sind daher 

ausschließlich auf den für die Erfüllung der Leistung unbe-
dingt notwendigen Umfang zu beschränken. Benennen Sie 
hierzu Ihre Beschaffungsstrategie. Die Beschäftigten des ASZ 
müssen in Anlehnung an die Bestimmungen des jeweils für 
die LHM gültigen Tarifwerkes vergleichbar angestellt sein.
(1-fach Wertung)

10. Eigenmittel:
Eigenmittel werden nicht zwingend gefordert, reduzieren aber 
die Höhe des Zuschusses und können deshalb gewichtet  
werden.
(1-fach Wertung)

Bewerbungsmodalitäten:
Bewerben können sich insbesondere Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege oder sonstige Organisationen, Vereine und 
Initiativen.

Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung, Abteilung 
Altenhilfe und Pflege, S-I-AP2, St.-Martin-Str. 53, 81669 Mün-
chen angefordert werden. Für die Anforderung wenden Sie 
sich bitte an Herrn Prösl (email: klaus.proesl@muenchen.de, 
Tel.: 0 89/2 33-6 83 81). 

Darüber hinaus sind die Unterlagen abrufbar auf der Webseite 
der Landeshauptstadt München: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozial-
referat/Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozial-
referats__.html

Die schriftliche Bewerbung muss durch Vertretungsberechtig-
te im Original unterschrieben werden und in einem verschlos-
senen Briefumschlag bis spätestens 29.01.2021 beim Sozial-
referat, Amt für Soziale Sicherung, Abteilung Altenhilfe und 
Pflege, S-I-AP2, St.-Martin-Str. 53, 81669 München eingegan-
gen sein. Der Umschlag ist in jedem Fall (auch wenn der Post-
weg gewählt wird) deutlich zu kennzeichnen mit: 

Bewerbung für die
„Trägerschaftsauswahl des ASZ Hasenbergl“
– nur zu öffnen durch das Amt für Soziale Sicherung, 
Abt. Altenhilfe und Pflege, S-I-AP2 –

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass zum  
einen die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können 
und zum anderen die Voraussetzungen dafür vorliegen. Aus 
dem Kreis der Bewerber*innen kann nur die*der ausgewählt 
werden, wenn mindestens 65% der möglich erreichbaren 
Punktzahl erreicht worden ist. Wenn sich nur ein Träger be-
wirbt und dieser die Anforderungen nicht erfüllt, ist es mög-
lich, das Verfahren aufzuheben und ggf. gezielt zu vergeben. 

Zur Bewerbung sind die entsprechenden Formulare zu ver-
wenden. Das vorgegebene Bewerbungsraster und die Schrift-
größe Arial 11 sind einzuhalten. Insgesamt darf die Bewer-
bung (ohne Kosten- und Finanzierungsplan) 12 DIN A 4 Seiten 
nicht überschreiten. Der Kosten- und Finanzierungsplan  
(KuFPl) für die gesamte Einrichtung und in der vorgegebenen 
Form ist ebenfalls einzuhalten und vollständig mit den Daten 
der verschiedenen Haushaltsjahre auszufüllen und der Bewer-
bung beizufügen. Die Scientology-Erklärung ist zu unter-
schreiben. Die Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewer-
bungsumfanges auf 12 Seiten DIN A 4 Seiten (zuzüglich  
1 Seite KuFPl) führt automatisch zum Ausschluss.

München, 17. November 2020 Sozialreferat   
  Amt für Soziale Sicherung
  S-I-AP2
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Öffentliche Ausschreibung
Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unterstützungsangebote 
in der dezentralen Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4

13. Stadtbezirk Bogenhausen

1. Ausgangssituation
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 10.11.2016 
mit dem Beschluss des Sozialausschusses (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 06136, siehe auch www.ris-muenchen.de) die 
Asylsozialbetreuung in allen dezentralen sowie staatlichen Un-
terkünften für Geflüchtete mit der gleichen personellen Aus-
stattung fest verankert. Jede Unterkunft in München wird nun 
mit einem Betreuungsschlüssel für die Flüchtlings- und Integ-
rationsberatung von 1:100 sowie 3 pädagogischen Hilfskräften 
pro Standort betreut. Für die Zuschuss- und Fachsteuerung 
der Asylsozialbetreuung ist das Sozialreferat, Amt für Wohnen 
und Migration, zuständig.  

Die KiJuFa Unterstützungsangebote (Integrationsarbeit mit 
geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Familien in Unter-
künften) für geflüchtete Kinder, Jugendliche und deren Famili-
en sind ein fester Bestandteil im Versorgungs- und Unterbrin-
gungssystem der Münchner Flüchtlingsunterkünfte. Sie sind 
mit der Asylsozialbetreuung in den Münchner Flüchtlings-
unterkünften tätig und ein Angebot der Familienbildung nach  
§ 16 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe in München. 
Für die Zuschuss- und Fachsteuerung der KiJuFa Unterstüt-
zungsangebote ist das Sozialreferat, Stadtjugendamt, zustän-
dig. 
Die Verstetigung der Unterstützungsangebote KiJuFa für Kin-
der, Jugendliche und deren Familien in Unterkünften für Flücht-
linge wurde am 09.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 
12784, www.ris-muenchen.de) vom Stadtrat verabschiedet.

1.1 Zielgruppe Flüchtlinge der dezentralen Unterkunft 
Max-Pröbstl-Str. 4
Die Asylsozialbetreuung richtet sich an geflüchtete Menschen 
mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, die der dezentralen 
Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4 von der Kommunalen Flücht-
lingsunterbringung (Kommfu) der Stadt München zugewiesen 
werden. Es ist eine gemischte Belegung mit alleinstehenden 
Männern und Frauen, Alleinerziehenden und Familien ange-
dacht.

Zielgruppe der KiJuFa Unterstützungsangebote sind alle Kin-
der, Jugendliche und deren Eltern in Münchner Unterkünften 
für Flüchtlinge, unabhängig von ihrem rechtlichen Aufenthalts-
status.

1.2 Dezentrale Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4 Räumlich-
keiten
Die maximale Bettplatzkapazität in der Max-Pröbstl-Str. 4  
beläuft sich aktuell auf 214 Bettplätze. Es handelt sich um  
einen zweigeschossigen Baukörper in modularer Bauweise.  
In jedem Stockwerk gibt es Gemeinschaftsküchen sowie  
Sanitärräume mit Toiletten und Duschen. In den Gemein-
schaftsküchen können die Bewohnerinnen und Bewohner ei-
genständig kochen. Grundsätzlich gibt es Doppelzimmer für 
eine Zweier- belegung. Für größere Familien können Doppel-
zimmer mit Durchgangstüren zur Verfügung gestellt werden. 
Weiterhin gibt es vier Behindertenappartements mit eigener 
Küche, Dusche und Toilette.
Der Asylsozialbetreuung stehen vier Büroräume mit je 15 Qua-
dratmetern im Erdgeschoss zur Verfügung. Den KiJuFa Unter-
stützungsangeboten steht ein Spielzimmer mit Arbeitsplatz im 
Erdgeschoss zur Verfügung. 
Der Betrieb der Einrichtung erfolgt durch die Landeshaupt-
stadt München mit folgender Personalstärke:

 – 2 Vollzeitäquivalent (VZÄ) Einrichtungsleitung
 – 5 VZÄ Haussicherheits- und Servicepersonal (HSP)

 – 2 VZÄ Hausmeister*Innen
 – Security in der Nachtschicht ab 23.30 Uhr bis 08.00 Uhr

Die Belegung der Unterkunft sowie die Beendigung der Unter-
bringung wird von der kommunalen Flüchtlingsunterbringung 
(Kommfu) der Stadt München gesteuert.

2. Trägerauswahl
Ausgeschrieben werden die Asylsozialbetreuung und die  
KiJuFa Unterstützungsangebote in der dezentralen Unterkunft 
Max-Pröbstl-Str. 4, 81929 München. Die Einrichtung dient der 
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Das Gebäude 
befindet sich momentan im Bau. Die geplante Belegung wird 
zum 01. August 2021 angestrebt. Der Träger sollte das Perso-
nal für die Asylsozialbetreuung und die KiJuFa Unterstüt-
zungsangebote voraussichtlich zum 01. August 2021 bereit-
stellen.

Auf der Grundlage der städtischen Ausschreibungsrichtlinien 
für bezuschusste soziale Einrichtungen sucht das Amt für 
Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München mit 
diesem Schreiben einen freien Träger der Wohlfahrtspflege, 
dessen Erfahrungen und Möglichkeiten im Bereich der Be-
treuung von Flüchtlingen und / oder der Asylsozialbetreuung 
in staatlichen und dezentralen Unterkünften genutzt werden 
sollen. Das Ergebnis des Trägerauswahlverfahrens wird dem 
Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

3. Fachliche Ausrichtung der Unterkunft
In der dezentralen Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4 werden die 
Flüchtlinge durch die Asylsozialbetreuung betreut. Die über-
geordnete Aufgabe der Asylsozialbetreuung ist es, geflüchtete 
Menschen, die in Unterkünften leben, durch Orientierungshil-
fen, Beratung und Unterstützungsangebote in die Lage zu 
versetzen, sich im Alltag zurecht zu finden und die damit ein-
hergehenden Herausforderungen zu bewältigen. In diesem 
Zusammenhang sind die eigenverantwortliche Lebensführung 
und die Selbstbestimmtheit im neuen sozio-kulturellen  
Lebensumfeld die Kernkompetenzen und Ressourcen der  
geflüchteten Menschen. 

Ebenfalls stellt die Asylsozialbetreuung eine entscheidende 
Schnittstelle zwischen Flüchtlingen, Behörden, Schulen, Ärz-
tinnen und Ärzten und Ehrenamtlichen dar. Sie leistet Bera-
tung und Orientierung, vermittelt in bestehende Angebote, hat 
die Gemeinschaft in der Unterkunft und im Umfeld im Blick 
und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des sozialen 
Friedens in der jeweiligen Unterkunft und im Stadtteil.

4. Personalausstattung
Im Folgenden wird die Personalausstattung zur Übernahme 
der Asylsozialbetreuung sowie der KiJuFa Unterstützungs-
angebote und die entsprechenden Arbeitsbereiche und Auf-
gabenstellungen dargestellt. 

4.1 Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unterstützungs-
angebote
In allen Münchner Flüchtlingsunterkünften wird die Asylsozial-
betreuung mit einem Betreuungsschlüssel von 1:100 sowie  
3 VZÄ pädagogische Hilfskräfte eingesetzt. Die Asylsozial-
betreuung setzt sich zusammen aus der Flüchtlings- und Inte-
grationsberatung  (pädagogische Fachkräfte), deren Leitung 
und den pädagogischen Hilfskräften. Als Berechnungsgrund-
lage wird 90% der Kapazität der jeweiligen Unterkunft heran-
gezogen, da in der Regel ca. 10% der Plätze aus unterschied-
lichen Gründen nicht belegbar sind. Die Flüchtlings- und 
Integrationsberatungsfachkräfte müssen ein Hochschulstudi-
um mit der Qualifikation einer Diplom-Sozialpädagogin/eines 
Diplom-Sozialpädagogen bzw. einer Diplom-Sozialarbeiterin/
eines Diplom-Sozialarbeiters bzw. eines entsprechenden  
Bachelor-/Masterabschlusses nachweisen. Erfolgt die Beset-
zung einer Stelle an eine Person ohne Diplom, Master oder 
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Bachelor Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, so ist die Anerken-
nung eines abgeschlossenen vergleichbaren Studiengangs 
nach vorheriger Einzelfallbewertung und dem Nachweis von 
weitreichenden Zusatzqualifikationen im Bereich Soziale  
Arbeit bzw. einschlägiger Berufserfahrung in der Flüchtlings- 
und Integrationsberatung möglich. Es muss jedoch mindestens 
eine qualifizierte Sozialpädagogin oder ein Sozialpäda go ge 
bzw. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter in der Unterkunft tätig sein.

Gemäß der derzeitigen Kapazität von 214 Bettplätzen werden 
in der dezentralen Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 4 insgesamt 
1,93 Vollzeitäquivalente (VZÄ) Flüchtlings- und Integrations-
beratung eingesetzt. Die Einwertung orientiert sich am TVöD 
SuE S12.

Gemäß der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06136 sind darüber 
hinaus Teamleitungsanteile, 1 VZÄ pro 8 Fachkräfte, vorgese-
hen. Damit sind für die dezentrale Unterkunft Max-Pröbstl-Str. 
4 0,24 VZÄ in der Leitung der Asylsozialbetreuung vorgese-
hen. Die Leitung hat die Dienst- und Fachaufsicht für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Asylsozialbetreuung in der 
Einrichtung vor Ort. Die Einwertung orientiert sich am TVöD 
SuE S 17.

Als Fachstandard für die personelle Ausstattung ist festgelegt, 
dass eine Gemeinschaftsunterkunft in der Regel mit 20 % Kin-
dern und Jugendlichen (null bis 17 Jahre) belegt ist und das 
ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) für die Betreuung von 30 Kindern 
und Jugendlichen bedarfsgerecht ist (Beschlusslage ist KJHA 
vom 02.02.2016). Für die hier ausgeschriebenen KiJuFa Un-
terstützungsangebote werden 1,5 VZÄ Erzieher*innen zur Ver-
fügung gestellt. Die Einwertung orientiert sich am TVöD und 
SuE S8. Für die Stellen der Erzieher*innen sind keine eigenen 
Leitungsanteile vorgesehen, da die KiJuFa Unterstützungsan-
gebote als ein ergänzender spezialisierter Teil der Asylsozial-
betreuung definiert worden sind.

4.1.1 Flüchtlings- und Integrationsberatung
Im Nachfolgenden sind die von der Flüchtlings- und Integra-
tionsberatung geforderten Leistungen nach spezifischen 
Schwerpunkten unterteilt und erläutert. 

Personenbezogene Leistungen im Einzelnen
Die Ziele der personenbezogenen Leistungen bestehen darin, 
die Geflüchteten über ihre Rechte und Pflichten in allen be-
hördlichen Verfahren zu informieren und aufzuklären. Des 
Weiteren hilft ihnen der Sozialdienst bei der Lebensunterhalts-
sicherung und in der Beratung in allen Belangen des Asylver-
fahrens. Die Geflüchteten sollen durch die Betreuung am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben und sich im städtischen 
Sozial- bzw. Kulturraum orientieren können. Auch in allen Be-
langen der physischen und psychischen Gesundheit wird den 
Geflüchteten geholfen. Ein weiteres Ziel ist die Sicherung ei-
nes Zuganges zu Spracherwerb, Bildung und Arbeitsmarkt. 
Es wird zudem darauf geachtet, dass die Rechte von Minder-
heiten garantiert sind. 

Um diese Ziele zu erreichen, sollen von der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung folgende Leistungen angeboten werden:

1.  Die Fachkräfte beraten die Klientinnen und Klienten über 
ihre Rechte und Pflichten in allen behördlichen Verfahren 
sowie rund um das Thema Asyl. 

2.  Sie unterstützt bei der Familienzusammenführung, Familien-
nachzug und bei der Vermittlung zur Rückkehrhilfe.

3.  Hilfe rund um Passangelegenheiten: Klärung von Beschei-
den, Anträge zum Passerhalt, Verlängerung eines Aufent-
haltstitels, etc. 

4.  Hilfe bei der Lebensunterhaltssicherung und Beratung zu 
wirtschaftlichen Hilfen.

5.  Umfassende Unterstützung bei körperlicher und psychischer 
Gesundheit:

 – Zugang zur medizinischen Versorgung.
 – Zugang zur psychiatrischen/psychologischen Versor-

gung. 
 – Stabilisierung.
 – Hygiene und Prävention.
 – Anträge Krankenversicherung, Managen von Übergän-

gen von Leistungsträgern (Sozialreferat zu Job Center).
6.  Beratung bzw. Vermittlung bezüglich Zugang zu Sprach-

erwerb, Bildung und Arbeitsmarkt. 
7.  Erklärung und Vermittlung über die in Deutschland beste-

henden Werte und Normen.
8.  Unterstützung der Eltern bei der Betreuung, Erziehung 

und Förderung ihrer Kinder unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen Vorstellungen.

9.  Altersgemäße Stabilisierung der Kinder- und Jugendli-
chen in ihrer emotionalen, sozialen, körperlichen und  
kognitiven Entwicklung.

10.  Wahrnehmen der Bedarfe von Minderheiten und von  
Menschen mit Behinderungen.

11.  Bearbeitung von Kindeswohl- und Erwachsenengefähr-
dungen.

Sozialraumbezogene Leistungen
Ziele der sozialraumbezogenen Leistungen sind, ein friedli-
ches, anerkennendes und kooperatives Zusammenleben in 
der Unterkunft und dem Sozialraum zu ermöglichen. 

Um diese Ziele zu erreichen, vermittelt der Träger innerhalb 
der Unterkunft Regeln, Werte und Normen für ein gesell-
schaftliches Zusammenleben, fördert die Akzeptanz zwischen 
unterschiedlichen Ethnien und Religionen, kooperiert mit der 
Verwaltung der Unterkunft, betreibt aktives Konflikt-Manage-
ment und geht mit Gefährdungssituationen professionell um. 

Außerhalb der Unterkunft betreibt der Träger aktive Nachbar-
schaftsarbeit sowie nachbarschafts- und sozialraumbezogene 
Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus wahrt der Sozialdienst 
die Rechte von Minderheiten, entwickelt Strategien zu deren 
Information. Er entwickelt unterkunftsspezifische Schutzkon-
zepte und vermittelt in Hilfsstrukturen. 

4.1.2 Kooperationen
In der Unterkunft gibt es eine Vielzahl an internen und exter-
nen Kooperationspartnern für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Asylsozialbetreuung. Im Nachfolgenden sind diese 
Kooperationspartner benannt und Mindeststandards für die 
Zusammenarbeit aufgeführt. 

Einrichtungsleitung
Zwischen der Einrichtungsleitung und der Asylsozialbetreuung 
ist eine gute Kooperation zwischen allen Beteiligten unerläss-
lich, um alle Belange der Klientinnen und Klienten bedienen zu 
können. Gemeinsame Termine sind hierbei grundlegend, so 
dass ein guter Kommunikationsfluss bestehen kann. Deshalb 
sollen einmal wöchentlich oder nach Absprache eine gemein-
same Teamsitzung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern  der Einrichtungsleitung und Flüchtlings- und Inte-
grationsberatung stattfinden. Die Einrichtungsleitung trägt für 
alle administrativen Belange bezüglich der Unterkunftsführung 
die Verantwortung und übt das Hausrecht aus. 

Ehrenamt und Helferkreise
 – Bedarfsermittlung 
 – Spendenmanagement und Kassenverwaltung
 – Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung vor Ort
 – Regionale Koordinierung und Vernetzung vor Ort

KiJuFa Unterstützungsangebote
Mit den Unterstützungsangeboten für geflüchtete Kinder, Ju-
gendliche und deren Familien ist eine enge Zusammenarbeit 
und ein regelmäßiger Austausch unerlässlich. Daher sollten 
regelmäßig gemeinsame Teamsitzungen und Fallbesprechun-
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gen stattfinden. Darüber hinaus sind gemeinsame Super-
visionssitzungen (team- oder fallbezogen) wünschenswert. 

Netzwerke
Die Asylsozialbetreuung sieht eine Vertretung der Klienten in 
politischen und gesellschaftlichen Gremien vor. Der Träger  
ist durch Vernetzung und die bedarfsorientierte Koordination  
von Fachdiensten, sozialen Einrichtungen und Bildungsein-
richtungen aktiv im Sozialraum. Darüber hinaus nimmt er an 
der regionalen Koordinierung und Vernetzung teil. Der Träger 
verwaltet Spenden und Kassen, arbeitet mit Firmen und Bil-
dungseinrichtungen zusammen und kümmert sich um die  
Öffentlichkeitsarbeit.

4.1.3 Methoden und Arbeitsweisen
 – Einzelfallhilfe: Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe, Vermittlung, 

Begleitung, Krisenintervention.
 – Gruppenangebote.
 – Vorträge und thematische Informationsveranstaltungen.
 – Wöchentliche Teamsitzungen mit pädagogischen Hilfs-

kräften.
 – Kollegiale Fallberatung.
 – Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßen und an 

Team- und Fallsupervisionen ist ausdrücklich gewünscht 
und kann den Zuschussrichtlinien entsprechend bezu-
schusst werden.

 – Konzeptionelle Arbeit: Fortschreibung der konzeptionellen 
Arbeit der Einrichtung. Beteiligung an fachspezifischen  
Arbeitsgruppen, Regsamfacharbeitskreisen etc.

4.1.4 Erforderliche Fachkenntnisse
 – Fundierte rechtliche Fachkenntnisse in SBG II, SBG VIII, 

SGB XII, AufenthG, AsylbLG und BGB.
 – Kenntnisse der gesamtstädtischen Infrastruktur insbeson-

dere im Bereich Flüchtlings- und Migrationsarbeit. 
 – Fachwissen im Bereich psychische Auffälligkeiten und 

Überblick zu sozial- und psychotherapeutichen Hilfsange-
boten im Stadtgebiet.

 – Methodenkenntnisse zur Krisenintervention.
 – Fundierte Fachkenntnisse in sozialpädagogischen Methoden 

und Beratungsformen, insbesondere der Einzelfall- und 
Gruppenarbeit.

 – Fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in interkultureller 
Kommunikation.

 – Hohe Sensibilität für die Problemlagen der Flüchtlinge, aus 
ihren Herkunftsländern und deren spezifischen Belastungs-
symptomen.

4.2 Pädagogische Hilfskräfte
Neben dem Fachpersonal werden 3 VZÄ pädagogische Hilfs-
kräfte eingesetzt, um im Schichtdienst von Montag bis Sonn-
tag vorrangig den Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr abzu-
decken. Aufgrund des Schutzes der Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter sollen diese Schichten immer von 2 Personen be-
setzt werden.
Die pädagogischen Hilfskräfte sind zuständig für die Unter-
stützung und Ergänzung der Angebote durch die Flüchtlings- 
und Integrationsberatung, zur Begleitung von Flüchtlingen,  
in der Freizeitgestaltung und als Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner für die Flüchtlinge außerhalb der Dienstzeiten 
der Flüchtlings- und Integrationsberatung bei Notfällen, hier 
immer in Kooperation mit dem Personal der Einrichtungs-
leitung. 

Sie sind mit Betreuungsaufgaben betraut, um die pädagogi-
schen Fachkräfte zu unterstützen und ihnen zuzuarbeiten. 

Aufgaben in Abwesenheit der Fachkräfte
 – Die Pädagogischen Hilfskräfte nehmen Themen und Infor-

mationen der Bewohner auf und verweisen auf oder infor-
mieren die Fachkräfte, betreuen und beraten in Krisensitua-
tionen,

 – geben Informationen zu Einkaufsmöglichkeiten, zur Um-
gebung der Unterkunft,

 – unterstützen bei der Informationssuche bzgl. Behörden-
gängen, Ärzten, sonstigen Einrichtungen,

 – greifen in Abstimmung mit dem Personal der Einrichtungs-
leitung deeskalierend bei auftretenden Konflikten ein und 
sind für die Bewohner in Notfallsituationen ansprechbar 
und fordern unter Umständen externe Unterstützung an 
(Polizei, Rettungsdienst usw.),

 – unterstützen die Bewohner bei der Wohnungs- und Arbeits-
suche,

 – sind bei der Freizeitgestaltung behilflich und
 – sind Ansprechpartner für die Nachbarschaft bei Beschwer-

den.

Aufgaben in Anwesenheit der Fachkräfte
 – Die Pädagogischen Hilfskräfte begleiten zu ärztlichen  

Notdiensteinrichtungen,
 – unterstützen bei der Übersetzung,
 – leisten Hilfestellung in Angelegenheiten des Wohnens, bei 

Briefen von Behörden, bei Rechnungen, 
 – geben themenspezifische Informationen weiter, 
 – führen Gruppen- und Einzelbetreuungen beim Lernen, 

Spracherwerb und Erledigen der Hausaufgaben und Schul-
arbeiten durch,

 – führen Freizeitmaßnahmen durch, 
 – leiten Angebote zur Freizeitgestaltung, Begleitung zu  

Freizeiteinrichtungen, und Stadterkundung an,
 – unterstützen bei Antragstellungen und dem Ausfüllen von 

Formularen in Absprache mit der Asylsozialberatung,
 – begleiten in Einzelfällen zu Behörden oder Arztterminen und
 – geben Adressen von Ärztinnen oder Ärzten und Institutio-

nen weiter.

Unabhängig vom Aufgabenfeld werden die Tätigkeiten über 
das Schichtbuch oder schriftlicher Nachricht für die Team-
leitung sowie die Fachkräfte dokumentiert. Es findet darüber  
hinaus eine enge Zusammenarbeit und Austausch mit der 
Einrichtungsleitung und dem Haussicherheits- und Service-
personal (HSP) statt.

4.3 Leitungsaufgaben
Die Leitungen verantworten die personelle, organisatorische 
und fachliche Führung des pädagogischen Fachkräfteteams 
und des pädagogischen Hilfskräfteteams. Im Rahmen der  
internen Leitungsvorgaben des freien Trägers kommen sie ihrer 
Fürsorgepflicht nach und fördern, fordern, motivieren sowie 
unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer all-
täglichen Arbeit. Dies gewährleisten sie unter anderem durch 
die Kontrolle der Einhaltung von Dienstpflichten, durch Sicher-
stellung der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Planen und Umsetzen von Personalentwicklungs- 
und Fortbildungsmaßnahmen zur Entwicklung bzw. Erhaltung 
von Leistungspotenzialen.
  
4.4 KiJuFa Unterstützungsangebote für Kinder und  
Jugendliche und deren Familien
Die Angebote unterstützen die Familien bei der Integration in 
den Sozialraum und sollen eine erste Brücke zu den Regel-
angeboten der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Kita, Schule u.a.) 
für die Familien im Asylverfahren darstellen. 

 – Integration der begleiteten Kinder, Jugendlichen und deren 
Familien in die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe im 
Sozialraum sowie in die Gesellschaft

 – Lotsenfunktion für die Familien in den Sozialraum
 – Die Kinder, Jugendlichen und deren Familien kennen die  

in Deutschland bestehenden Werte und Normen  
(z. B. Gewaltfreie Erziehung, Kinderrechte etc.)

 – Die Eltern/Sorgeberechtigten sind in der Lage, unter Be-
rücksichtigung ihrer kulturellen Vorstellungen, ihre Kinder 
zu betreuen, zu erziehen und zu fördern
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 – Die Kinder und Jugendlichen sind altersgemäß in ihrer 
emotionalen, sozialen, körperlichen und kognitiven Ent-
wicklung stabilisiert

 – Die Kinder und Jugendlichen lernen mit den gesellschaft-
lichen, sozialen und familiären Anforderungen umzugehen

 – Während der Unterbringung werden Bedingungen herge-
stellt, die den Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
Entfaltungs- und Orientierungsmöglichkeiten aufzeigen

4.4.1 Methoden und Arbeitsweisen
 – Kooperation und regelmäßige Abstimmungs- und Pla-

nungsgespräche mit anderen Diensten im Sozialraum und 
dem Helfersystem (u.a. mit der Bezirkssozialarbeit, Frühe 
Hilfen, Ambulante Erziehungshilfen, Erziehungsberatungs-
stellen etc.)

 – Einzelfallhilfe in Bezug auf das Familiensystem: Beratung, 
Hilfe zur Selbsthilfe, Vermittlung in Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe, Begleitung und Unterstützung bei Krisen-
intervention (§ 8a SGB VIII)

 – Gruppenangebote, Spiel- und Förderangebote für Minder-
jährige, Bildungsangebote für Eltern

 – Wöchentliche Teamsitzungen mit pädagogischen Hilfs-
kräften

 – Kollegiale Fallberatung
 – Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßen und an 

Team- und Fallsupervisionen ist ausdrücklich gewünscht 
und kann den Zuschussrichtlinien entsprechend bezu-
schusst werden

 – Konzeptionelle Arbeit: Fortschreibung der konzeptionellen 
Arbeit der Einrichtung. Beteiligung an fachspezifischen  
Arbeitsgruppen, Regsamfacharbeitskreisen etc.

4.4.2 Erforderliche Fachkenntnisse
 – Fundierte Fachkenntnisse in SBG VIII
 – Kenntnisse der gesamtstädtischen Infrastruktur für Bildung 

und soziale Leistungen von Familien (Bildungs- und Schul-
wesen, Überblick über die sozialen Angebote für Familien 
etc. )

 – Fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in interkultureller 
Kommunikation.

 – Hohe Sensibilität für die Problemlagen der Flüchtlinge, aus 
ihren Herkunftsländern und deren spezifischen Belastungs-
symptomen.

5. Leistungsumfang und Personalausstattung
Im Folgenden wird die Ausstattung mit Personal und dem  
damit verbundenen Leistungsumfang den der Träger leistet 
expliziert. 

5.1 Übergeordnete Leistungen Teamführung
Die Leistungen der Teamleitung orientieren sich an den unter 
Ziffer 4.3 aufgeführten Aufgabenbereichen. Folgende allge-
meine Leistungen sind außerdem zu erbringen: 
 – Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung vor Ort.
 – Zusammenarbeit mit der Zuschusssteuerung der Landes-

hauptstadt München. 
 – Korrespondenz mit Ämtern und Behörden.
 – Allgemeine Verwaltungstätigkeiten.
 – Dokumentation und jährliche Erstellung eines Leistungs-

berichts inklusive Jahresstatistik.
 – Teilnahme an allen relevanten Gremien und Arbeitskreisen.
 – Öffentlichkeitsarbeit.

5.2 Personenbezogene Leistungen
Die personenbezogenen Leistungen orientieren sich ebenfalls 
an dem unter Ziffer 3. und 4. skizzierten Betreuungskonzept 
und den genannten Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 
und pädagogischen Hilfskräfte.

5.3 Personalausstattung Asylsozialbetreuung und Unter-
stützungsangebote
Von der Bewerberin oder dem Bewerber wird erwartet, dass 

zur Erfüllung der Leistungen für die Betreuung folgende Per-
sonalausstattung spätestens drei Monate nach Bekanntgabe 
der Trägerauswahl im Stadtrat vorgehalten wird:

 – 0,24 VZÄ Teamleitung in S 17 TVöD SuE
 – 1,93 VZÄ Flüchtlings- und Integrationsberatung in S 12 

TVöD SuE
 – 3 VZÄ Pädagogische Hilfskräfte in E 4 TVöD 
 – 1,5 VZÄ KiJuFa Unterstützungsangebote in S 8 TVöd SuE

Sollte der Zeitraum zwischen der Entscheidung des Stadtrats 
zur vorliegenden Ausschreibung und der Eröffnung der Unter-
kunft weniger als drei Monate betragen, wird erwartet, dass 
eine Überbrückungsberatung gewährleistet wird. Dieses 
Überbrückungsangebot soll gegebenenfalls acht Wochen 
nach Bekanntgabe im Stadtrat durch mindestens 0,5 VZÄ 
Flüchtlings- und Integrationsberatung bereitgestellt sein.

6. Rahmenbedingungen
6.1.1 Kosten der Erstausstattung Asylsozialbetreuung
Für die Beschaffung der Erstausstattung für die Büroräume 
(Büromöbel, PC, Drucker und Telefon) ist der Träger zustän-
dig. Insgesamt werden vier Büroräume a 15 qm zur Verfügung 
stehen. Entsprechend der Personalausstattung sollen zwei 
Arbeitsplätze für die Flüchtlings- und Integrationsberatung 
bzw. Teamleitung und ein mobiler Arbeitsplatz (Laptop, Handy) 
für die pädagogischen Hilfskräfte vorgehalten werden. Es be-
steht die Möglichkeit einen der vier Büroräume als Projekt-
raum (Bewerbungen, Hausaufgaben etc.) zu nutzen. Die ein-
malige Ausstattung dafür (Tische, Stühle) kann bezuschusst 
werden.

Die Kosten für die Büroausstattung werden per einmaligen  
Investitionskostenzuschuss durch die Landeshauptstadt Mün-
chen vorfinanziert. Die Höhe dieser Umlage wird im Auswahl-
beschluss festgelegt. Für den Träger entstehen hier keine 
unmittelbaren Mehrkosten. Im Rahmen der Bewerbung müs-
sen die geplanten Anschaffungen und die damit verbundenen 
Kosten für die Betreuungsbüros detailliert dargestellt werden. 
Hierfür ist Anlage 3 zu verwenden.

6.1.2. Kosten der Erstausstattung KiJuFa Unterstützungs-
angebote
Für die Beschaffung der Erstausstattung für die Spiel- und 
Betreuungsräume ist der Träger zuständig. Für die Mitarbei-
ter*innen der KiJuFa Unterstützungsangebote ist pro Standort 
die einmalige Einrichtung eines Arbeitsplatzes in den Spiel- 
und Betreuungsräumen in Höhe von 2.370,-- €  vorgesehen. 
Aufgrund der Beschlussvorlage Aktionsplan des Stadtjugend-
amtes vom 25.02.2016 sind für die einmalige Erstausstattung 
bei Neubezug der Unterkunft für die Spiel- und Betreuungs-
räume maximal 5.040,-- € vorgesehen. 

6.2. Zuschuss und Kosten der Asylsozialbetreuung sowie 
der Unterstützungsangebote
Die Mittelvergabe für die Asylsozialbetreuung sowie Unter-
stützungsangebote erfolgt für die ersten drei Jahre (2021 bis 
2023) im Rahmen eines Bewilligungsbescheides entspre-
chend der Richtlinien der Landeshauptstadt München über 
die Vergabe von Zuwendungen (vgl. hierzu die Richtlinien für 
die Gewährung von Zuwendungen der Landeshauptstadt 
München / Sozialreferat). Ab 2023 bis zum Ende der Nutzungs-
dauer ist eine vertragliche Regelung möglich. Ein Anspruch 
darauf besteht jedoch nicht. Die Antragstellung des Trägers 
erfolgt für die Asylsozialbetreuung beim Amt für Wohnen und 
Migration, die Antragstellung für die Unterstützungsangebote 
beim Stadtjugendamt.

Die Landeshauptstadt München behält sich vor, jährlich eine 
Bedarfsermittlung durchzuführen, um festzustellen, inwieweit 
noch Unterbringungsbedarf für die Zielgruppe besteht. Sollte 
kein Unterbringungsbedarf mehr bestehen, wird die Mittelver-
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gabe zum 01.03., 01.06., 01.09. oder 01.12. eines Jahres ein-
gestellt. Der Träger wird darüber spätestens sechs Monate im 
Voraus schriftlich informiert. 

Für die Kosten der Asylsozialbetreuung steht ab 2021 jährlich 
ein Betrag in Höhe von maximal 323.621,-- € zuzüglich Perso-
nalnebenkosten (8.500,-- €), Raumkosten (500,-- €), Verwal-
tungskosten (3.250,-- €), Maßnahmekosten (15.183,-- €), An-
schaffungskosten (1.000,-- €), sonstigen Sachkosten (2.500,-- €) 
und zentralen Verwaltungskosten (maximal 33.683,-- €) zur 
Verfügung. Der maximale Zuschussbetrag beläuft sich auf 
388.237,-- €. Diese Mittel stehen im Rahmen des Beschlusses 
vom 10.11.2016, jedoch vorbehaltlich der Stadtratsbestäti-
gung dieses Trägerschaftsauswahlverfahrens zur Verfügung.

Für die Kosten der KiJuFa Unterstützungsangebote steht ab 
2021 jährlich ein Betrag in Höhe von maximal 100.405,-- € 
(Fachpersonalkosten inklusive Personalnebenkosten), Maß-
nahmekosten (2.800,-- € ), Verwaltungskosten (550,-- € ), 
sonstigen Sachkosten/Ersatzbeschaffung (1.290,-- € ) und 
zentrale Verwaltungskosten (maximal 9.979,-- € ) zur Verfügung. 
Der maximale Zuschussbetrag beläuft sich auf 115.024,-- €.
Der Anspruch auf zentrale Verwaltungskosten wird auf An-
tragsstellung des Trägers geprüft.

Basierend auf dieser Grundlage ist der beiliegende detaillierte 
dreijährige Kosten- und Finanzierungsplan auszufüllen (Anla-
ge 3).

Durch eventuelle Änderungen bei den Bettplatzkapazitäten 
können sich noch geringfügige Änderungen beim Personal-
schlüssel und folglich bei den Kosten ergeben.

7. Auswahlverfahren
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates geprüft. Es wird ein Vergleich der Angebo-
te vor allem nach den Bewertungskriterien Fachlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
vorgenommen. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird 
dem Stadtrat der Landeshauptstadt München (Sozialaus-
schuss) in einer nicht-öffentlichen Sitzung zur Entscheidung 
vorgelegt.

8. Auswahlkriterien
Die folgenden Fragen bzw. Bewertungskriterien sind aus-
schlaggebend und sollten in Ihrer Bewerbung beantwortet 
werden:

Asylsozialbetreuung:
 – Legen Sie Ihre Erfahrungen in der Betreuung von Einrich-

tungen mit Personen mit Fluchthintergrund dar (Gewichtung 
2-fach).

 – Stellen Sie Ihre Erfahrungen in der Asylsozialbetreuung dar. 
Gehen Sie hierbei auch auf die Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit der Einrichtungsleitung (Betrieb) ein (Gewich-
tung 2-fach).

 – Legen Sie Ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Ar-
beit mit geflüchteten Menschen dar. Gehen Sie besonders 
auf deren spezifische Problemlagen und Herausforderun-
gen ein und explizieren Sie an einem gewählten Beispiel die 
Moderation einer solchen Herausforderung (Gewichtung 
3-fach).

 – Legen Sie zudem Strategien der aktiven Kontaktaufnahme 
und Motivationsarbeit der Fachkräfte mit der Zielgruppe dar 
(Gewichtung 2-fach). 

 – Konfliktdynamiken sind Bestandteil menschlichen Zusam-
menlebens. Legen Sie Erfahrungen und Konzepte zum Kon-
fliktmanagement und Deeskalationsstrategien dar. Berück-
sichtigen Sie dabei auch Methoden der interkulturellen 
Kommunikation (Gewichtung 2-fach).

 – Stellen Sie Ihre Kenntnisse der örtlichen Infrastruktur dar. 
Gehen Sie dabei besonders auf die Vernetzung im Münch-

ner Hilfesystem wie Traumabewältigung, medizinische und 
psychiatrische Versorgung, Integration, Bildungs- und 
Spracherwerb, Rechtsberatung, relevante Behörden und 
ehrenamtliche Unterstützung ein. Erfahrungen in der sozial-
raumorientierten Arbeit im 13. Stadtbezirk Bogenhausen 
sind darüber hinaus vorteilhaft  (Gewichtung 3-fach). 

Unterstützungsangebote:
 – Konzept zur Integration der Kinder, Jugendlichen und Eltern 

mit Fluchterfahrung in den Unterkünften analog der be-
nannten Ziele und Methoden (3-fach-Bewertung)

 – Erläutern Sie Ihre praktische Erfahrung mit niederschwelli-
gen Familienbildungsangeboten besonders für Familien  
mit Fluchthintergrund und spezifische Angebote für Minder-
jährige und ihren Eltern.  
(2-fach-Bewertung)

 – Stellen Sie die Synergieeffekte durch die KiJuFa Unterstüt-
zungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern 
und andere bereits in der Sozialregion vorhandenen Ange-
bote dar. Legen Sie die Möglichkeiten des Trägers, durch 
eine Kooperation mit anderen Maßnahmen, Projekten und 
Einrichtungen des Trägers, eine fachliche und logistische 
Unterstützung sowie Anschlussangebote für die teilneh-
menden Familien dar. 
(2-fach-Bewertung)

Die Ausführungen zu den Auswahlkriterien für die Asylsozial-
betreuung sowie der KiJuFa Unterstützungsangebote sollen  
in dem Bewerbungskonzept getrennt dargestellt und kenntlich 
gemacht werden. 

Darüber hinaus wird bei der Bewertung die Wirtschaftlichkeit 
des Angebots von Bedeutung sein. Bei der Auswahl des  
Trägers werden Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Zu-
sammenhang mit dem Umfang und der Qualität des 
Leistungs angebotes sowie der Kostentransparenz und ggf. 
der Einsatz von Eigenmitteln beurteilt und berücksichtigt. 

 – Legen Sie deshalb Kosten- und Finanzierungspläne,  
einen für die Asylsozialbetreuung und einen für die KiJuFa  
Unterstützungsangebote inklusive Kosten der Erstausstat-
tung vor  
(Gewichtung 3-fach).

 – Berücksichtigen Sie dabei den Einsatz von Eigenmitteln 
(Gewichtung 2-fach).

Bei der Auswahl des Trägers werden die fachlichen Kriterien 
in Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als die 
sonstigen Kriterien.

Die Scientology-Erklärung (Anlage 4) ist unterschrieben der 
Bewerbung beizufügen.
Mit der Auswahl verpflichtet sich der Träger zur politischen 
und weltanschaulichen Offenheit sowie der Toleranz gegen-
über Andersdenkenden. Von der politischen und weltan-
schaulichen Offenheit wird insbesondere auch umfasst, dass 
keine verfassungsfeindlichen und rassistischen, gemäß der 
„Arbeitsdefinition Antisemitismus“ antisemitischen oder anti-
demokratischen Inhalte vertreten werden. Siehe hierzu auch 
Anlage 5 zur Kenntnis

9. Bewerbungsmodalitäten
Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, S-III-
MF/UF, Werinherstraße 89, 81541 München angefordert wer-
den. Für die Anforderung wenden Sie sich bitte an Frau Bueno 
(anna.bueno-carrillo@muenchen.de) oder ihre Vertretungen, 
Frau Baumann (simone.baumann@muenchen.de) und  
Frau Akiyoshi (mine.akiyoshi@muenchen.de).

Darüber hinaus sind die Unterlagen abrufbar auf der Webseite 
der Landeshauptstadt München:
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http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozial-
referat/Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozial-
referats.html

Die Bewerbung muss vollständig spätestens bis 22.12.2020, 
12:00 Uhr, bei der Landeshauptstadt München, Sozialreferat, 
Amt für Wohnen und Migration, S-III-MF/UF, Werinherstraße 
89, 81541 München schriftlich im Original im verschlossenen 
Briefumschlag eingegangen sein. Der Umschlag ist deutlich 
zu kennzeichnen mit: Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unter-
stützungsangebote in der dezentralen Unterkunft Max-
Pröbstl-Str. 4.
Die Bewerbung kann auch persönlich oder per Boten in Zim-
mer 34.301, 34.302 oder 34.304 Montag bis Freitag, zwischen 
09:00 Uhr und 12:00 Uhr, abgeben werden.

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass sowohl 
die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können als 
auch die Voraussetzungen vorliegen. Soweit sich nur ein Trä-
ger bewirbt und die Anforderungen nicht optimal erfüllt, ist es 
möglich, das Verfahren aufzuheben und ggf. gezielt zu verge-
ben. Sollten auch bei mehreren Bewerbungen die Anforderun-
gen nicht optimal erfüllt sein, ist es auch hier möglich, das 
Verfahren aufzuheben und gezielt zu vergeben. Zur Bewer-
bung sind die entsprechenden Formulare (Anlage 1, Anlage 2 
und Anlage 3) zu verwenden. Das vorgegebene Bewerbungs-
raster und die Schriftgrößen sind einzuhalten. Insgesamt darf 
die Bewerbung (ohne Kosten- und Finanzierungsplan und 
weitere Anlagen) 10 DIN A 4 Seiten nicht überschreiten. Die 
Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewerbungsumfangs auf 
10 DIN A 4 Seiten in Arial 11 führt automatisch zum Aus-
schluss. 

München, 17. November 2020 Sozialreferat
   Amt für Wohnen und 

Migration
  S-III-MF/UF

Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes 
mit Grünordnung Nr. 2017c  
der Landeshauptstadt München
Bahnlinie München-Lenggries (östlich)
Zielstattstraße (nordwestlich)
– Planungsrechtliche Sicherung des Fußwegs 
zur Unterführung Zielstattstraße

vom 19. November 2020

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 28.10.2020 den Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2017c als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Grünordnung, der im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB aufgestellt wurde, wird mit  
Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an zu jedermanns Einsicht beim Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hochhaus, Blumenstraße 28b, 
während der Dienststunden (Montag – Donnerstag von 9.30 
Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr) bereitgehal-
ten. Außerhalb dieses Zeitraumes können Termine zur Ein-
sichtnahme vereinbart werden (Tel. 2 33-249 94). Auf Verlangen 
wird über den Inhalt des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetrete-
ne Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift-
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver-
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

München, 19. November 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 145
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Peter Scheifele (Ständiger Vertreter)
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de 
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